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Ermittlung der Personalratsgröße und der Sitzverteilung 
(Art. 16, 17 BayPVG, § 5 WO-BayPVG) 

 
 

Der Wahlvorstand hat aufgrund der ermittelten Zahl der Beschäftigten die Größe des Personalrates und 
die Verteilung der Personalratssitze auf die Gruppen festzulegen. Jede Gruppe muss entsprechend 
ihrer Stärke im Personalrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens 3 Mitgliedern besteht.  
Der Wahlvorstand ermittelt die Anzahl und die Verteilung der Sitze im künftigen Personalrat:  

1 Sitz  bei  5 - 20 wahlberechtigten Beschäftigten 
3 Sitze  ab  21 bis 50 wahlberechtigten Beschäftigten 
5 Sitze  bei  51 bis 150 Beschäftigten 
7 Sitze  bei  151 bis 300 Beschäftigten  

Die Sitzverteilung Beamte / Arbeitnehmer wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl errechnet 
(d`Hondtsches Höchstzahlverfahren). Dabei werden die Gesamtzahlen der Gruppenangehörigen 
nebeneinander gestellt und der Reihe nach durch 1, 2, 3, usw. geteilt. 
Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als 5 Beschäftigte angehören, erhält im Personalrat nur dann 
eine Vertretung, wenn sie mindestens ein Zwanzigstel aller Beschäftigten der Dienststelle umfasst.  
Eine Gruppe erhält jedoch nach Art. 17 Abs. 3 BayPVG bei weniger als 51 Gruppenangehörigen 
mindestens einen Vertreter, bei 51 bis 200 Angehörigen 2 Vertreter.  
Macht eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, keinen Gebrauch (wenn z.B. kein 
gültiger Wahlvorschlag eingeht), so verliert sie ihren Anspruch auf Vertretung. Die zustehenden Sitze 
fallen der (den) anderen Gruppe(n) zu.   
Beispiel 1:  
Am Gymnasium X gibt es 60 Beschäftigte, und zwar 40 Beamte und 20 Arbeitnehmer. Der Personalrat 
besteht demnach aus 5 Mitgliedern.  
Rechenweg:  
Beamte 40  Arbeitnehmer 20  
40:1= 40   20:1= 20 
40:2= 20   20:2= 10 
40:3= 13,3   20:3= 6,6 
40:4= 10 
40:5= 8  
Nach dem Höchstzahlverfahren erhält die jeweils höchste Teilzahl solange einen Sitz, bis alle Sitze 
vergeben sind. Nach den Höchstzahlen (B-40, B-20, A-20, B-13,3 B-10, A-10) erhalten zunächst die 
Beamten drei Sitze, die Arbeitnehmer einen Sitz. Nachdem die Höchstzahlen 10 bei beiden Gruppen 
auftreten, wird der fünfte Sitz verlost. Es sind also zwei Fälle möglich:  
Der Personalrat besteht entweder aus  
4 Beamten und 1 Arbeitnehmer oder aus 3 Beamten und 2 Arbeitnehmern. 
 
Beispiel 2:  
An einem Gymnasium mit 61 Beschäftigten sind 3 Arbeitnehmer tätig. 
Der Personalrat dieser Schule besteht aus 5 Mitgliedern. Die Arbeitnehmer erhalten keinen Sitz, weil 
ihre Zahl, gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten, nicht mindestens ein Zwanzigstel ausmacht: 
Berechnung: 3 : 61 = 0,049; 0,049 < 0,05; (ein Zwanzigstel = 0,05). 
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